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Auf das Enteignungsverfahren und die behdrdliche Ermittlung der Entschadigung sind die Bestimmungen des
Eisenbahn-Enteignungsentschadigungsgesetzes - EisbEG, BGBI.Nr. 71/1954 in der FassungBGBI. | Nr. 112/2003 mit
Ausnahme von § 13 Abs. 2 und 3, sinngemal3 mit nachstehenden Abweichungen anzuwenden:

a) Uber den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie (ber die Entschadigung entscheidet die
Behorde nach Anhoérung der flr den Enteignungsgegenstand zustandigen gesetzlichen Interessenvertretung.

b) Die Hohe der Entschadigung ist auf Grund der Schatzung wenigstens eines allgemein beeideten und gerichtlich
zertifizierten Sachverstandigen im Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im
letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im Enteignungsbescheid ein vorlaufiger Sicherstellungsbetrag
festzulegen.

c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Entschadigung bestimmenden
Bescheides (lit.b) die Feststellung des Entschadigungsbetrages bei jenem mit der Ausibung der Gerichtsbarkeit in
burgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht begehren, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der
Enteignung befindet. Der Bescheid der Behdrde tritt hinsichtlich des Ausspruches Uber die Entschadigung mit
Anrufung des Gerichtes aul3er Kraft. Der Antrag an das Gericht auf Feststellung der Entschadigung kann nur mit
Zustimmung des Antragsgegners zurlickgezogen werden.

d) Ein erlassener Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im Enteignungsbescheid oder in einem
gesonderten Bescheid bestimmte Entschadigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorlaufige
Sicherstellungsbetrag (lit.b) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt ist.

e) Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschadigung eine Entschadigung in Form einer
gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwagung des
Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. Hierliber entscheidet die Behdrde in einem gesonderten
Bescheid gemaR lit.b.

f) Vom Erldschen der elektrizitatsrechtlichen Bewilligung einer elektrischen Leitungsanlage @ 10) ist der Eigentimer
des belasteten Gutes zu verstandigen. Er kann die ausdrickliche Aufhebung der fur diese Leitungsanlage im Wege
der Enteignung eingerdumten Dienstbarkeiten bei der Behdrde beantragen. Die Behérde hat Uber seinen Antrag
die fur die elektrische Leitungsanlage im Enteignungswege eingerdumten Dienstbarkeiten unter Vorschreibung
einer der geleisteten Entschadigung angemessenen Ruckvergltung durch Bescheid aufzuheben.

g) Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Ubertragung des Eigentums an einem Grundstiick fiir Zwecke einer
elektrischen Leitungsanlage stattgefunden, so hat die Behorde Ulber binnen einem Jahr ab Abtragung der
elektrischen Leitungsanlage gestellten Antrag des friiheren Eigentliimers oder seines Rechtsnachfolgers zu dessen
Gunsten die Riucklbereignung gegen angemessene Entschadigung auszusprechen. Fir die Feststellung dieser
Entschadigung gilt lit.c.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1954_71_0/1954_71_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_112_1/2003_112_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/noe_sswg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/noe_sswg/paragraf/10
file:///

	§ 20 NÖ SSWG § 20
	NÖ SSWG - NÖ Starkstromwegegesetz


